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• Alle Zehente der Herrschaft Parz, über die aber 
kein Verzeichnis vorlag 
 

• Taz und Umgeld zu Grieskirchen 
 

• Das Schloss Reinleiten außerhalb Grieskirchens 
mit Gründen und Fischwasser, die jährlich 100 fl 
bringen 
 

• Die Mühle beim Schloss, von der Hans 
Leitnermüller jährlich 60 Metzen Getreide, 4 
Metzen Weizen und 6 fl in Geld abliefern muss 
 

• Die Pfändung Grieskirchens konnte nicht 
durchgeführt werden, weil der Bevollmächtigte 
des Herrn von Polheim dies nicht ohne 
Einwilligung seines Herrn zulassen wollte 
 

• Rudolf behält sich aber weitere Pfändungen vor, 
falls seine Ansprüche noch nicht befriedigt sind. 
 

• Der Pfleger der Herrschaft Parz verfügte über 
keine Urbarien, noch nicht einmal über Listen, 
aus denen die Abgaben der Untertanen zu 
ersehen sind. ( RVS ) 

 
16.9.1627 Gundaker von Polheim bittet den Statthalter in 

Oberösterreich um Rücknahme des 
Pfändungsbeschlusses ( RVS ) 

 
18.9.1627 Rudolf begründet wieder ausführlich gegenüber dem 

Statthalteramt sein Ansuchen um Pfändung gegen den 
Herrn von Polheim ( + weiteres Ansuchen vom 20.9. 
RVS ) 

 
20.9.1627 Auf Antrag des Abts von Wilhering pfänden Richter und 

Rat der Stadt Linz die Goldschmiedin Elisabeth Korber. 
Gepfändet werden Schmuck im Wert von 785 fl und ihr 
Haus in Linz für die restliche Schuld von 1.115 fl  
( RVS ) 
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